
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 11 Wr. ArthbG Inkrafttreten
 Wr. ArthbG - Wiener Artenhandelsbegleitgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

(1) Dieses Gesetz tritt mit 1. September 1998 in Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt das Gesetz vom 4. Februar 1983 zur Durchführung des Übereinkommens vom

3. März 1973 über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und P anzen, LGBl. für Wien

Nr. 20/1983, außer Kraft.
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